
Tarife schul- und familienergänzende Tagesstrukturen, Ganztagesbetreuung

Stufe Massgebendes 

Einkommen                                  

[CHF]

Betreuungselement I 

Frühbetreuung

7:00 - 8:00 Uhr

Betreuungselement II 

Mittagsbetreuung

11:40 bis 13:15 Uhr

Betreuungselement III 

Frühnachmittag

13:15 bis 15:00 Uhr

Betreuungselement IV 

Spätnachmittag

15:00 bis 18:00 Uhr

Ferienbetreuung

8:00 bis 18:00 Uhr

Frühbetreuung auf 

Anfrage

inkl. Mittagessen (Fr. 9.50) inkl. Hausaufgabenbetreuung
inkl. Zvieri  (Fr. 2.50) und 

Hausaufgabenbetreuung

1 bis 42'000.00 2.00 10.00 2.00 3.00 27.00

2 42'001.00  bis  48'000.00 2.00 10.00 2.00 8.00 33.00

3 48'001.00  bis  54'000.00 3.00 11.00 3.00 12.00 39.00

4 54'001.00   bis  60'000.00 3.50 12.00 3.50 13.00 46.00

5 60'001.00  bis  66'000.00 4.00 13.00 4.00 14.00 51.00

6 66'001.00  bis 70'000.00 4.50 14.00 4.50 15.00 56.00

7 70'001.00  bis 80'000.00 5.00 15.00 5.00 16.00 62.00

8 80'001.00  bis 90'000.00 5.50 18.00 5.50 19.00 72.00

9 90'001  bis  100'000.00 6.00 22.00 6.00 22.00 82.00

10 ab 100'001.00  7.00 26.00 7.00 26.00 92.00

Bemerkungen

- Das Mittagessen wird von der Interkantonalen Polizeischule bezogen, es beinhaltet einen Snack, ein Menü (auch vegetarisch möglich), ein Dessert und Getränke.

- Es wird ein wechselndes Zvieri angeboten.

- Das Erledigen der Hausaufgaben wird betreut.

- Bei Geschwistern, die im gleichen Haushalt leben, wird ein Bonus gewährt, er beträgt ab dem 2. Kind 10% auf den kleineren Betrag. 

- Die Organisation der Ferienbetreuung richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten Kinder. Sie kann auch über Dritte erfolgen.

- Geschwisterrabatte können bei der Ferienbetreuung nicht berücksichtigt werden.

Festlegung der Tarifstufe: Die Tarife der Schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sind einkommensabhängig. Sie richten sich nach dem massgebenden Einkommen gemäss 

Ziffer 199 der Steuerveranlagung, abzüglich eines allfälligen Mietertrages von selbstbewohntem Wohneigentum, abzüglich Unterhaltsbeiträgen, abzüglich krankheits- und 

behinderungsbedingten Kosten und 20% des steuerbaren Vermögens (letzte rechtskräftige Steuerveranlagung).  Die Einstufung erfolgt durch das Steueramt der Gemeinde. 

Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern werden wie Ehepaare eingestuft. 

Ablauf Rechnungsstellung: Die Tagesstrukturen melden die abzurechnenden Betreuungszeiten der Finanzverwaltung der Gemeinde. Diese stellt den Betrag den Eltern in Rechnung. 

Stand  27.09.2022


